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Um das Bürgerrecht der Schweizerin, die einen Ausländer
heiratet

Der Vorentwurf zum neuen Bürgerrechtsgesetz, der demnächst den

Kantonen und später den eidg. Räten vorgelegt wird, interessiert die
Schweiizerfrauen stark, wi,rd er doch das Los der Schweizerin regeln, die
einen Ausländer heiratet. Ein Bundesrats-Beschluss von 1941 ist mass-

gebend für ihre bisherige Lage, wonach jede Schweizerin, die einen Aus-
länder heiratet, ihre Nationalität verliert, es sei denn, sie würde un-
weigerlich staatenlos, d. h. wenn der Ehemann selbst staatenlos ist oder

wenn er aus einem Lande stammt, das die Naturalisation der Frau durch
Heirat nicht kennt. Die Schweizerin hat nicht einmal die Möglichkeit
der Wahl, wie sie andere Länder ihren Frauen gewähren.

Und was denkt sich eine Schweizerin, die immer hier gelebt hat
und einen Ausländer heiratet, der in unserem Lande lebt, und die trotz-
dem ihre Nationalität verliert und damit alle Rechte : das Recht, Arbeit
anzunehmen, das Recht auf Armenunterstützung, das Recht, eine Erb-
schaft ohne Schwierigkeiten ausbezahlt zu bekommen, usw.?

Eine Fremde im eigenen Land, sieht sie irgend eine andere F rem-
de von einem Tag auf den andern Schweizerin werden, wenn diese einen

Schweizerbürger heiratet. Und dies auch dann, wenn diese Ausländerin
die Schweiz nicht kennt, sogar wenn sie sich mit ihrem Mann nicht
hier niederlässt!

Mehr noch: der Entzug des Schweizerbürgerrechts ist einem jener
Grundsätze entgegengesetzt, der für unsere Bevölkerung sehr viel be-

deutet: die Unverlierbarkeit des Bürgerrechtes. Sogar wenn er ein aus-
ländisches Bürgerrecht erwirbt, kann man gegen seinen Willen keinem
Schweizer sein Bürgerrecht wegnehmen. Dieser Grundsatz wird respek-
tiert. ausser wenn es sich um eine Naturalisation der Schweizerin durch
Heirat handelt.

Wenn ein Schweizerbürger, ledig oder verheiratet, oder eine ledi-

ge Schweizerbürgerin, ein ausländisches Bürgerrecht erwerben, entzieht

man ihnein die schweizerische Nationalität nicht unter dem Vorwand,
sie hätten dann ein doppeltes Bürgerrecht. Nur die verheiratete Frau

trifft diese Massnahme und trifft sie hart.

Eine, für die Frau günstige Entwicklung scheint in der Welt vor sich

zu gehen. Man stellt mehr Länder fest, die den Entzug des Bürgerrechts
nicht vorsehen, wenn eine Einheimische einen Ausländer heiratet. Dieser
Grundsatz wurde ebenfalls durch die UNO gutgeheissen.

Soll unser Land, wie es nach dem bisher bekannten Wortlaut des

Vorentwurfs aussieht, wirklich auch hier zurückbleiben? Oder wird es

verstehen, dass es eine Frage der Gerechtigkeit und der Humanität ist,
um die es sich hier handelt? Eis ist sehr zu hoffen, dass das letzte Wort
in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen ist. F. S.
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